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Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

 
 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hochschulgesetz 2005 geändert wird; 
Stellungnahme 
 
 
Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 
Allgemeines 
 
Der vorliegende Entwurf sieht die Einführung eines Hochschulkollegiums vor. Diesem 

sollen weitreichende Rechte eingeräumt werden, so etwa in § 17 Abs. 1 Z 1 

Hochschulgesetz das Stellungnahme-Recht in Fragen der Entwicklung der inneren 

Organisation und Kommunikation. Dies steht in einem Spannungsverhältnis zu § 2 des 

genannten Gesetzes, nach dem die öffentlichen Pädagogischen Hochschulen als 

Einrichtungen des Bundes in einem direkten Weisungszusammenhang zum zuständigen 

Regierungsmitglied stehen.  

 

Auch dass durch die Einführung des Hochschulkollegiums keine finanziellen 

Auswirkungen zu erwarten sind, ist nicht nachvollziehbar, zumal gemäß § 17 Abs. 2 Z 3 

Hochschulgesetz auch zwei Vertreter/innen des Verwaltungspersonals – aus welchen 

Gründen auch immer – dem Hochschulkollegium angehören sollen. Nachdem davon 

ausgegangen wird, dass diese Verwaltungsbediensteten auf ihren Arbeitsplätzen voll 

ausgelastet sind, muss zwangsläufig eine Neubewertung der Arbeitsplätze 

vorgenommen werden. 
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Eine befristete Betrauung von Institutsleiter/innen sollte nochmals kritisch hinterfragt 

werden, zumal im übrigen Bundesdienst nur höchste Leitungsfunktionen derartige 

Befristungen kennen.  

 

 
Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 
Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 
 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II 245/2011) 

mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 
insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

 

 

Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 
Zielformulierung: 
Zu den Zielen 1 und 2: 

Um die Überprüfbarkeit der Zielerreichung zum Evaluierungszeitpunkt zu ermöglichen, 

wird empfohlen, zumindest einen Indikator, vorzugsweise in Form einer entsprechenden 

Kennzahl, konkret anzuführen. 
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Maßnahmenformulierung: 
Zu den Maßnahmen 1 und 2: 

Um den Erfolg der Maßnahme zum Evaluierungszeitpunkt messbar zu machen, wird 

empfohlen, zumindest einen Indikator, vorzugsweise in Form einer entsprechenden 

Kennzahl, konkret anzuführen. 
 
Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 
Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 
Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat).  
 
Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 
MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle.  Das 

Sekretariat ist unter der Telefonnummer  01 53 115 207333 erreichbar. 
 
 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

22. Oktober 2014 
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